
10 

 
(4) 

Die Dächer sind an Traufe und Ortgang mit einem knappen Dachüberstand auszubilden. Da-

bei sind traufseitig maximal 0,3 m und am Ortgang maximal 0,2 m zugelassen. 

 

(5) 

Der Eindruck der geschlossenen Dachfläche darf durch Dachaufbauten, Dachflächenfenster 

und Dacheinschnitte nicht wesentlich beeinflusst werden. Sie müssen sich im Hinblick auf Pro-

portion, Maßstäblichkeit und Kleinteiligkeit an der Gesamtarchitektur des Gebäudes orientie-

ren. 

Historische Dachaufbauten sind zu erhalten. Zulässig sind stehende Gauben, Schleppgauben 

und Zwerchhäuser. Unzulässig sind durchlaufende Gaubenbänder.  

 

Straßenseitig sind Dachgauben nur zulässig, wenn die Drempelhöhe 0,5 m nicht überschreitet. 

Der seitliche Abstand der Gauben voneinander bzw. vom First muss mindestens der Breite 

bzw. der Höhe einer Einzelgaube entsprechen. Der Abstand der Dachgauben zum Ortgang 

muss mindestens doppelt so breit sein wie der zwischen den Gauben. Dabei haben sich die 

Ausbildung und Position der Dachaufbauten an den Proportionen und dem Achssystem der 

Fassadengliederung zu orientieren.  

 

Die Dachflächen der Dachaufbauten sind wie das Hauptdach zu decken. Bei flachgeneigten 

Gaubendächern sind auch Metalldächer zulässig. Die Außenflächen von Dachaufbauten sind 

in nicht glänzenden Materialien auszuführen und farblich der Dacheindeckung anzupassen. 

Anstelle von Gauben sind Dachflächenfenster zulässig. Dachflächenfenster dürfen nicht über 

die Ebene der Dachhaut herausstehen. Die Rahmen der Dachflächenfenster müssen mit der 

Farbe der Dacheindeckung übereinstimmen. Die Summe der Breiten der Dachflächenfenster 

darf 50 % der Summe der Breiten der Fenster des darunter liegenden Geschosses nicht über-

schreiten. 
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Auf der straßenzugewandten Seite sind Kombinationen von Dachgauben und Dachflächen-

fenstern unzulässig.  

Gauben bzw. Dachflächenfenster sind in ihrer Anordnung auf das darunter liegende Geschoss 

zu beziehen. 

 

(6) 

Technische Anlagen wie Antennen, Lüftungsanlagen, Leitungen etc. sollen weitgehend unter 

Dach angebracht werden. Ist dies nicht möglich, müssen sie so installiert werden, dass sie von 

öffentlichen Flächen nicht einsehbar sind und den Lichteinfall in Fensteröffnungen nicht beein-

trächtigen. 

Das betrifft auch Photovoltaikanlagen als flächige Sonnenkollektoren. Hier gilt jedoch, dass 

diese Anlagen auf Rückseiten und Hintergebäuden zugelassen werden können, auch wenn 

diese von öffentlichen Flächen einsehbar sind. Generell darf maximal ein Drittel der jeweiligen 

Dachfläche mit Sonnenkollektoren ausgestattet werden. 

Grundsätzlich ist zu prüfen, ob an Stelle der üblichen Sonnenkollektoren Solardachpfannen 

zum Einsatz kommen können. 

 

§ 7 

Anforderungen an Vorgartenbereiche und Einfriedungen 

 

(1) 

Flächen zwischen Straßenbegrenzungslinie und der Bauflucht sind als Vorgarten mit einhei-

mischen, standortgerechten Bäumen und Pflanzen zu gestalten. Es sollen vorwiegend Laub-

bäume verwendet werden. 

Vorhandene standortgerechte Bäume sind zu erhalten bzw. bei Abgang durch gleich 

wertige Bäume zu ersetzen.  

 

(2) 

Flächen vor Geschäften sind einheitlich mit dem sonstigen öffentlichen Straßenraum, insbe-

sondere dem Gehweg zu gestalten (Pflaster).  

 

(3) 

Grundstückseinfriedungen zwischen Gebäude und öffentlicher Verkehrsfläche haben sich in 

Material, Form und Farbe der traditionellen ortsüblichen Gestaltung bzw. der unmittelbar an-

grenzenden Bebauung anzupassen. 

 

(4) 

Die Höhe der Einfriedungen muss straßenseitig sowie seitlich bis zur vorderen Baugrenze – 

gemessen ab der natürlichen Geländeoberfläche – 1,20 m bis 1,30 m betragen und darf im 

hinteren Grundstücksbereich sowie seitlich ab der vorderen Baugrenze 1,80 m nicht über-

schreiten. Bei Grundstücken, die an mehreren Seiten an öffentliche Verkehrsflächen grenzen, 

muss die Höhe aller straßenseitigen Einfriedungen 1.20 m bis 1,30 m betragen. 
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(5) 

Die Ausführung der Einfriedungen kann in unterschiedlicher Weise erfolgen.  

Zulässig sind: 

- Holzzaun mit senkrechter Lattung und innenseitiger Tragkonstruktion (Staketenzaun), 

mit und ohne Mauersockel bzw. Mauerpfeiler 

- schlichter Metallgitterzaun mit und ohne Mauersockel bzw. Mauerpfeiler 

- lebende Einfriedungen (Hecken). 

 

§ 8 

Anforderungen an Werbeanlagen und Warenautomaten 

 

(1) 

Werbeanlagen nach § 10 der Brandenburgischen Bauordnung haben sich nach Art, Größe, 

Gestaltung, Farbe und Anbringungsart den übrigen Gebäuden und dem Stadtbild anzupassen. 

Sie dürfen an der Fassade nicht dominieren und wichtige Gliederungs- und Gestaltungsele-

mente an der Fassade nicht überdecken bzw. in ihrer Wirkung beeinträchtigen. Werbeanlagen 

sind nur im Erdgeschoss und ausnahmsweise im Bereich der Brüstung des ersten Oberge-

schosses zulässig, wenn die Besonderheit der Fassadengliederung dies erfordert. Sie dürfen 

nur an der Stätte der Leistung angebracht werden. 

 

Werbeanlagen nebeneinander liegende Fassadenabschnitte dürfen nicht zu einer durchlau-

fenden Einheit zusammengezogen werden. 

Die Gestaltung und Farbgebung muss zurückhaltend und auf die Gesamtfassade abgestimmt 

erfolgen. Neonfarben, grelle Farben, selbstleuchtende Farben sowie wechselndes oder be-

wegtes Licht sind nicht zulässig. 

Eine Häufung von Werbeanlagen an einem Gebäude ist nicht zulässig. Bestehen mehrere 

Werbeanlagen an einem Gebäude, so sind diese einheitlich zu gestalten. 

 

(2) 

Werbeanlagen dürfen nicht höher als 0,40 m sein und in der Summe ihrer Länge 50% der 

Fassadenbreite nicht überschreiten. Sie sind auf die Fassade zu malen oder als Einzelbuch-

staben auszuführen. 
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(3) 

Werbeanlagen sind flach auf der Außenwand des Gebäudes anzubringen. Darüber hinaus 

sind individuell gestaltete und angefertigte, filigrane, bis zu 1 m lange Ausleger zulässig, die 

an der Fassade bzw. an einem Ständer befestigt werden und deren Schilder oder Zeichen 

(z.B. Zunft- und Innungssymbole) eine Fläche von maximal 0,30 m² haben können. 

Beleuchtete Werbeanlagen sind nur als angeleuchtete Tafeln (maximal 60 x 60 cm) oder hin-

terleuchtete Einzelbuchstaben und Zeichen zulässig. Abweichungen können zugelassen wer-

den für Schaukästen bis zu 0,60 m Breite und 0,40 m Höhe für Gaststätten.  

 

(4) 

Reflektierende bzw. flackernde Werbeanlagen und Skybeamer sind unzulässig. 

Werbeanlagen als Leuchtkästen sind nicht zulässig. 

 

(5) 

Für Wandautomaten gelten die Abs. (1) bis (4) entsprechend.  

 

§ 9 

Genehmigungspflicht und Erlaubnispflicht 

 

(1) 

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass bei genehmigungspflichtigen Vorhaben der Er-

richtung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und 

Einrichtungen nach § 59 Abs. 1 BbgBO die Vorschriften dieser Gestaltungssatzung in den 

Baugenehmigungsverfahren geprüft werden. Die Baugenehmigung darf bei Ausnahmen (§ 11 

Abs. 1), Abweichungen (§ 11 Abs. 1) oder Befreiungen (§ 11 Abs. 2 und Abs. 3) von dieser 

Gestaltungssatzung nur im Einvernehmen mit der Gemeinde Rüdersdorf erteilt werden (§ 67 

Abs. 3 BbgBO). Es wird daher empfohlen, bei der Errichtung oder Änderung von baulichen 

Anlagen, bei denen die Belange dieser Gestaltungssatzung berührt sind, sich vor Stellung des 

Baugenehmigungsantrages mit dem Bauamt der Gemeinde Rüdersdorf abzustimmen. 

 

 

(2) 

Werbeanlagen und Warenautomaten, die ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen, be-

dürfen der Erlaubnis der Gemeinde Rüdersdorf, soweit für diese Werbeanlagen Anforderun-

gen nach § 8 dieser Satzung gestellt werden. 
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Eine erlaubnispflichtige Maßnahme liegt auch dann vor, wenn der Inhalt (die Botschaft) der 

Werbeanlagen ohne sonstige Änderungen ausgetauscht wird. 

 

(3) 

Soweit Anforderungen an bauliche oder sonstige Anlagen im öffentlichen Straßenraum i.S.v. 

§ 6 BbgStrG gestellt werden und Träger der Straßenbaulast für die Straße oder die Teilanlage 

der Straße, in der sich die bauliche oder sonstige Anlage befindet, die Gemeinde Rüdersdorf 

ist, wird bei baugenehmigungsfreien Vorhaben mit Anzeigepflicht (§ 10) oder nach dem vor-

stehenden Abs. 2 erlaubnispflichtigen Anlagen im Rahmen der Sondernutzungserlaubnis nach 

§ 18 BbgStrG über die Übereinstimmung nach dieser Gestaltungssatzung entschieden. 

 

(4) 

Über Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen nach § 11 dieser Satzung bzw. nach § 67 

Abs. 1 BbgBO bei genehmigungsfreien Vorhaben – insbesondere auch bei anzeigepflichtigen 

Vorhaben nach § 10 dieser Satzung – entscheidet die Gemeinde Rüdersdorf (§ 67 

Abs. 4 BbgBO). 

 

§ 10 

Anzeigepflicht für bestimmte genehmigungsfreie Vorhaben 

 

(1) 

Nach § 87 Abs. 7 BbgBO sind spätestens einen Monat vor Durchführung des Vorhabens der 

Gemeinde Rüdersdorf folgende nach § 61 BbgBO genehmigungsfreie Vorhaben anzuzeigen: 

-  vor der Außenwand eines Wohngebäudes aus lichtdurchlässigen Baustoffen errichtete 

unbeheizte Wintergärten oder Überdachungen mit nicht mehr als 20m² Grundfläche und 

75m³ Rauminhalt (§ 61 Abs. 1 j) BbgBO), 

-  Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung, wie Abgasleitungen, Lüftungsleitungen, 

Leitungen von Klimaanlagen und Wärmluftheizungen, Installationsschächte und -kanäle 

ausgenommen (baugenehmigungspflichtige) freistehende Abgasanlagen mit einer Höhe 

von mehr als 10m, soweit die Anlagen vom öffentlichen Raum sichtbar sind (§ 61 Nr. 2 

BbgBO), 

-  Solaranlagen in, an und auf Dach- und Außenwandflächen ausgenommen bei Hochhäu-

sern sowie die damit verbundene Änderung der Nutzung oder der äußeren Gestalt des 

Gebäudes, gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3m und einer Ge-

samtlänge bis zu 9m, Windenergieanlagen bis zu 10m Höhe gemessen von der Gelän-

deoberfläche bis zum höchsten Punkt der vor Rotor bestrichenen Fläche und einem Ro-

tordurchmesser bis zu 3m außer in reinen Wohngebieten (§ 61 Nr. 3 BbgBO) und 

-  Anlagen, die der Telekommunikation, der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, 

Öl oder Wärme dienen mit einer Höhe bis zu 5m und einer Bruttogrundfläche bis zu 10m² 

(§ 61 Nr. 4 b) BbgBO) und 

-  Antennen einschließlich der Masten mit einer Höhe bis zu 10m und zugehöriger Versor-

gungseinheit mit Bruttorauminhalt bis zu 10m³ sowie – soweit sie in, auf oder an einer 
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bestehenden baulichen Anlage errichtet werden – die damit verbundene Änderung der 

äußeren Gestalt der Anlage, Masten und Unterstützungen für Fernsprechleitungen, für 

Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität, für Leitungen sonstiger Verkehrsmittel, für Si-

renen und für Fahnen nach § 61 Nr. 5 a) und b) BbgBO und 

-  Mauern einschließlich Stützmauern und Einfriedungen mit einer Höhe bis zu 2m außer 

im Außenbereich sowie Wildzäune nach § 61 Abs. 1 Nr. 7 a) und c) BbgBO und 

-  die Änderungen von Fenstern und Türen sowie die dafür bestimmten Öffnungen, die 

Außenwandbekleidungen einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung ausgenom-

men bei Hochhäusern, Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen sowie die Beda-

chung einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung ausgenommen bei Hochhäu-

sern nach § 61 Abs. 1 Nr. 11 c), d) und e) BbgBO und 

-  andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen, wie Hausein-

gangsüberdachungen, Markisen, Rollläden, Terrassen und Hofeinfahrten nach § 61 Abs. 

1 Nr. 15 e) BbgBO und 

-  Instandhaltungsarbeiten, soweit sie Maßnahmen an der Fassade (§ 5), dem Dach (§ 6), 

der Einfriedung (§ 7) und der Werbeanlage oder dem Warenautomaten (§ 8) betreffen. 

 

(2) 

Ergänzend zu Abs. 1 wird darauf hingewiesen, dass die dort geregelten Ausnahmen von der 

Anzeigepflicht regelmäßig baugenehmigungspflichtige Maßnahmen sind. Dies gilt auch dann, 

wenn die in Abs. 1 benannten Maße überschritten werden.  

 

§ 11 

Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen 

 

(1) 

Ausnahmen von dieser Gestaltungssatzung kommen in den ausdrücklich in dieser Gestal-

tungssatzung geregelten Fällen in Betracht. 

 

(2) 

Abweichungen kommen unter den gesetzlichen Voraussetzungen des § 67 Abs. 1 BbgBO in 

Betracht.  

 

(3) 

Von den Vorschriften dieser Gestaltungssatzung können zur Vermeidung unbeabsichtigter 

Härten Befreiungen gewährt werden, wenn eine Beeinträchtigung des Straßen- und Ortsbildes 

nicht zu befürchten ist. 

 

(4) 

Eine Befreiung kann auch dann gewährt werden, wenn für einen Neubau oder eine wesentli-

che Änderung eines bestehenden Gebäudes, das kein Gebäude von geschichtlicher, künstle-
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rischer oder städtebaulicher Bedeutung ist, ein Entwurf vorgelegt wird, der einen architektoni-

schen Kontrapunkt, d.h. einen durch zeitgenössische, moderne Architektur geprägten städte-

baulichen Akzent im Ortskern setzt. 

 

(5) 

Die Zulassung von Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen ist schriftlich zu beantragen; 

der Antrag ist zu begründen (§ 67 Abs. 2 Satz 1 BbgBO). 

 

§ 12 

Ordnungswidrigkeitentatbestände 

 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig  

 

1. entgegen § 9 dieser Satzung genehmigungspflichtige oder erlaubnispflichtige Vorha-

ben ohne Genehmigung bzw. Erlaubnis durchführt oder 

2. entgegen § 10 ein anzeigepflichtiges Vorhaben ohne Anzeige durchführt oder 

3. entgegen § 11 ohne Ausnahme, Abweichung und Befreiung von dieser Satzung ein 

Vorhaben durchführt, 

 

kann gemäß § 85 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BbgBO mit einer Geldbuße von bis zu 10.000,00 € belegt 

werden. 

 

§ 13 

Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften 

 

Regelungen anderer Rechtsvorschriften bleiben durch diese Satzung unberührt. So können 

beispielsweise Vorschriften des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes weitergehende 

oder andere Regelungen enthalten. Soweit diese Gestaltungssatzung bei Einzeldenkmalen 

oder Denkmalbereichen dem Denkmalrecht nicht widerspricht und die Regelungen des Denk-

malrechts nicht Vorrang haben, gelten die Regelungen dieser Gestaltungssatzung. 
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§ 14 

Inkrafttreten 

Die Gestaltungssatzung „Ortskern Hennickendorf“ tritt am Tag ihrer ortsüblichen Bekanntma-

chung in Kraft. 

 

 

 

Anlage 1 Räumlicher Geltungsbereich der Gestaltungssatzung 

Anlage 2 Bauten von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung 

 

Rüdersdorf bei Berlin, den  

 

 

 

Sabine Löser 

Bürgermeisterin      Siegel 

 

 

 

 



Stand: 01.09.2021



Anlage 2 

Bauten von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung 
 

Auflistung nach Adressen 

 

 

Friedrichstraße 1 

Friedrichstraße 1a 

Friedrichstraße 2 Nebengebäude 

Friedrichstraße 3 Nebengebäude 

Friedrichstraße 5 Haupt- und Nebengebäude 

Friedrichstraße 6 

Friedrichstraße 11 

Friedrichstraße 22 

Friedrichstraße 23 Haupt- und Nebengebäude 

Friedrichstraße 24 Nebengebäude 

Friedrichstraße 29 Haupt- und Nebengebäude 

Friedrichstraße 31 

Friedrichstraße 32  

Friedrichstraße 34 

Friedrichstraße 38 

Friedrichstraße 40 Nebengebäude 

Friedrichstraße 43 

 

Berliner Straße 1 

Berliner Straße 1a 

Berliner Straße 3 

 

Bahnhofstraße 4 

Bahnhofstraße 7 

Bahnhofstraße 34 Nebengebäude 

Bahnhofstraße 37 

Bahnhofstraße 38 Nebengebäude 

Bahnhofstraße 39 Denkmal 

Bahnhofstraße 40 Nebengebäude 

 

Rosa-Luxemburg-Platz 1 Haupt- und Nebengebäude 

Rosa-Luxemburg-Platz 3 Haupt- und Nebengebäude 

Rosa-Luxemburg-Platz 4 

 

Kirchplatz 1  

Kirchplatz 3 

Kirchplatz 4 Nebengebäude 

Kirchplatz 6 Denkmal 

 

 


